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Regierungsvorlage 

15. 
Kündigung der Konvention vom Nr. 146/19>72, gemäß ~hrem Artikel XVI lit. a 

Dezember 1950 über den Zollwert von für Igekünd~gt. 
Waren (samt Anlagen I bis 111) . 

Der Bundespräs~dent erklärt im Namen der 
Republik österreich die Konovention vom 
15. Dezemtber 1950 über den Zoillwefit ,"on 
Waren einschließlich ihrer Anlagen I bis III, 
BGB!. Nr. 22'5/1%5, in der Fassung der Empfeh­
lung des Rates für die Zusammenarbeit auf dem 
GeJbiete des Zollwesens vom 7. Juni 1967, BGB!. 

Geschehen zu Wien, am' 

Der BU11idespräsident: 

Der Bundeskanzler: 

Erläuterungen 

Das zu kündigende übereinkommen ist ein 
gesetzändernder Staats;vertrag. Seine Kündigung 
bedarf daheretbenso der Gen,ehmigung des Na­
tionalrats gemäß Art. 50 Albs. 1 B-VG wie sein 
Abschluß. Das übereinkommen enthä'lt keine 
verfassungsändernden Bestimmungen. Eine Be­
schlußfassung gemäß Art. 50 A:bs. 2 B-VG ist 
nicht erfor,derlich, da die Kündigung auch für den 
inners:taadichen Bereich' unmittelba'r wirksam 
wird.' 

Die Konvention vom 15. DeZiemlber 1950 über 
den Zollwert ,"on Waren (Brüs:>eler Wertk'Onven­
tion) wur,de vom Rat für die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Zoillwesen~ ausgearbeitet. 
österreich trat dreser Konv'ention auf Grund 
ei,nes Ministerrat~beschlusses vom 7. Juni 1955 
bei; nach Uruterzeichnun,g ,der Beitrittsurkun,de 
durch den Herrn Bundespräsidenten und Hinter­
legung beim Belgischen Ministerium für Aus­
wärtige Angele.genheiten trat die Konv'ention für 
österreich am 4. Feber 19'56 in Kraft. Die Kon­
vention einschließlich i:hrer Anlagen I bis III 
wurde im BGB>!. Nr. 225/1955 kundgemacht. Die 
durch die Empfehlung des Rates für die Zusam­
menarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens vom 
7. Juni ,1967 geändellte Fassung dieser Konven-

!ion ist nach Unterzeichnung durch den Herrn' 
Bundespräside.nten ,und N otifizierung der An­
nahme der vongenannten Ratsemp'fehlung durch 
österreich beim Be1gischen Ministerium für Aus­
wärtige Angelegenheiten am 14. April 1972 in 
Kraft getreten und im BGB!. Nr. 146/1972 kund­
gemacht. 

Die' Brüsseler Wertkonve.ntion enthält in der 
Anlage I die "Begriffsbestimmung des Zol1-
wertes" und in der Anlage II "Erläuternde An­
merkumgen" hiezu. Diese "Begriffsbestimmung 
des Zollwertes", die einen integrierenden Bestand­
teil der Brüsse1er Wertkonvention brldet, sieht 
als maßgebendes Bewertungskrtterium den "Nor­
malpreis" vor, das ist derjenige Preis, der. für die 
eingeführten Waren heieinem Kaufgeschäft unter 
den Bedingungen des freien Wetthewerhes 
zwischen einem Käufer und einem Verkäuf'er, die 
voneinander unabhängig sind, erzielt werden 
kann (tihe,oretisches Wertkonzept). 

Der Brüsseler Wertkonventron gehören derzeit 
33 MitgliedstaMen an, darunt'er - wie bereits er­
wähnt - asterreich. Darüber hin:aus wenden 
rund 70 weiter'e S~aaten ein Bewertungssystem an, 
das auf den Grundpr~nzipien ,der Brüsseler Be­
griff's\bestimmung des ZoIU,wertes beruht. 
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2 7,6d'er Beilagen 

Trotz dieses s,ehr weiten Anwendungslbereiches 
war es nicht möglich, ein:zelne Staaten, dierür den 
internationalen Warenverkehr ,große Bedeutung 
halben, wie z. B. die USA und Kanada, zur An­
nahme des Brüsseler Bewertungssystems zu be­
wegeru. Im Interess'e ,der FÖl1deru.ng des Welt­
handels wurde daher im Rahmen der multila­
teralen HandelsverhandhLng·en des GA TI 
("Tokio-Runde") ein neues Zollwertsystem ausge­
arbeitet, das ausschließlich positive Wertbegriffe 
zur Grundl,a,ge hat. Diese Arbeit'en fanden ihren 
Niederschlag ~m "AJbkommen über die Durchfüh­
ruI1Jg des Artikels VII des AUgemeinen Zoll1- und 
Handelsahkommens" (kurz Zo,I,lwert-Kodex ge­
nannt), das einen: Teil der V,erhandlungsergeb­
nisse der ToQIkio~Runode :bildet. 

Der neue Zollwert-<Kodex, der mit 1. Jänner 
19'81 imern:ation:al wirksam werden soll, wurde 
im April d. J. von einer Refue von Staaten -
darunter österr,eich - ~n Genf paraphiert. Die 
endgÜ'ltige Unterzeichnung 'lbzw. Ratifikati,on soll 
im Herbst d. J. in Genfel1folgen. 

Die Annalhme des neuen Zollwert-Kodex durch 
österreich bedarf als gesetzänderI1Jder Staatsver­
trag ,gemäß Art. 50 ,Albs. 1 B-~G der Genehmi­
gunlg durch den: Nationalut. 1m Rahmen des Ge­
samtpaketesde,r Verhandlun,gsergehniss'e der 

Tdkio"Runrde wird diesbezüglich .noch im Herbst 
d. J. ein Ministerratsvortrag 'Vürgelegt werden. ' 

Da ,der ZoHwertkodex für eLne unmiotellbare 
Anwendun:g im innerstaatlichen Rechtsbereich 
nicht geeignet :ist, wird von ,der Möglichkeit der 
speziellen Tra~sf'ormation gemäß Art. 50 Abs. 2 
B-VG Gebrauch gemacht. Eindies'bezü<glicher Ge­
setzesentwurf '(illoeues WertzoUg,esetz) wird zeitge­
recht dem MiI1Jisterrat vOl1gelegt werden. 

Die Annahme des ZoUwert-Kodex durch öster­
reich macht gleichzeitig eine Kündigung der Brüs­
seler Wertkonvention erforderlich. Hiebei ist 
darauf B'edacht z;u nehmen, daß gemäß Art. XVI 
lit. adieser Konvention die Kündigung mit Ab­
Laufein:es Jahres vom Talge ihr,es Binlangens beim 
Belgischen Ministerium f'Ür Auswärtige Ange­
legenlheiten wirksam wird. Um aho den neuen 
Zoll wert-Kodex w,ie rhearbsichügt zum 1. Jänner 
1981 annehmen zu können', muß die Kündigung 
der Brüsseler Weru{oQnvention durch österreich 
zum 31. Dezemlber 1979 beim Belgischen Mini­
sterium für Auswärtige Angelegenheiten hinter­
legt werden. 

Seitens der neun Mitgliedstaaten der Euro­
päischen Gemeinschaften ist die Kündigung der 
Bl1Üsseler Wertkonvennion Ibereits erfolgt. 
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